
 

 

 

 
Vertrag für Fotografische Leistungen (Fotografie und Bildbearbeitung)Vertrag für Fotografische Leistungen (Fotografie und Bildbearbeitung)Vertrag für Fotografische Leistungen (Fotografie und Bildbearbeitung)Vertrag für Fotografische Leistungen (Fotografie und Bildbearbeitung) 

 

§1 Vertragsparteien§1 Vertragsparteien§1 Vertragsparteien§1 Vertragsparteien    

Firma firstfirstfirstfirst----tec.detec.detec.detec.de, Inh. Dr. M. Kaiser, Meiningser Weg 20 (Adam-Kaserne * Block 2), 59494 Soest 

im nachfolgenden ---- Fotograf  Fotograf  Fotograf  Fotograf ---- genannt 

undundundund    

                              Geb. Datum:  

E-Mail:         Tel.:  

 

im nachfolgenden ----    ModelModelModelModel    ---- genannt 

 

§2 Gegenstand des Vertrages§2 Gegenstand des Vertrages§2 Gegenstand des Vertrages§2 Gegenstand des Vertrages    

Dieser Vertrag gilt für Fotografische Leistungen von     Person am: 

   .   .2012       Dauer:Dauer:Dauer:Dauer:                     Std. Std. Std. Std.    

Der Fotograf und das Model vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form: 

PortraitPortraitPortraitPortrait::::            KleidungKleidungKleidungKleidung::::      Erotisch:Erotisch:Erotisch:Erotisch:     

Als Ort des Fotoshootings wird festgelegt: 

Fotostudio:Fotostudio:Fotostudio:Fotostudio:  sonstiger Ort:sonstiger Ort:sonstiger Ort:sonstiger Ort:             

Das Model ist berechtigt, zum Shooting eine Person seines Vertrauens mitzubringen. 

Diese Person wird den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflußen oder stören. 

 

§3 Als Honorar incl. Reisekosten werden vereinbart:§3 Als Honorar incl. Reisekosten werden vereinbart:§3 Als Honorar incl. Reisekosten werden vereinbart:§3 Als Honorar incl. Reisekosten werden vereinbart:         Euro Euro Euro Euro    

Das Honorar ist sofort bei Beginn der Fotografischen Leistungen bzw. bei Abholung der Fotos in Bar 

fällig. Das Model erhält innerhalb von 14 Tagen die bearbeiteten Fotos in voller Auflösung im .jpg Format 

auf DVD zur freien privaten Nutzungzur freien privaten Nutzungzur freien privaten Nutzungzur freien privaten Nutzung.  (siehe §4) 

    

§4 Nutzung der Fotografien§4 Nutzung der Fotografien§4 Nutzung der Fotografien§4 Nutzung der Fotografien        

Das alleinige Urheberrecht liegt beim Fotografen.    

Beide VertragsparteienBeide VertragsparteienBeide VertragsparteienBeide Vertragsparteien sind berechtigt, die produzierten Fotos ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche 

Einschränkungen in veränderter und unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedien 

aufzubewahren (Art. 24 §1 URG), zu veröffentlichen (außer Teilakt/Vollakt) 

und von den Fotos Ausbelichtungen anfertigen zu lassen oder / und selber auszudrucken. 

Sollte das Model die Fotos im Internet veröffentlichen, so muss das Model deutlich machen, dass der 

Fotograf der Urheber der Bilder ist. z.B. Fotograf: firstz.B. Fotograf: firstz.B. Fotograf: firstz.B. Fotograf: first----tec.detec.detec.detec.de 

Für eine gewerbliche NFür eine gewerbliche NFür eine gewerbliche NFür eine gewerbliche Nutzung benötigt das utzung benötigt das utzung benötigt das utzung benötigt das ModelModelModelModel vom Fotografen vom Fotografen vom Fotografen vom Fotografen ein erweitertes, kostenpflichtiges 

Nutzungsrecht. 

 

§5 Sonstige Abreden§5 Sonstige Abreden§5 Sonstige Abreden§5 Sonstige Abreden    

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

 

§6 Salvato§6 Salvato§6 Salvato§6 Salvatorische Klauselrische Klauselrische Klauselrische Klausel    

Verliert einer der Punkte dieses Vertrages, verliert der Vertrag als Ganzes nicht die Gültigkeit. 

 

Soest,   .   .2012   

 

______________________ ___________________________________________________ 

Fotograf   Model 


